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Reglement für die Züri-Meisterschaft

RVZ
Regionaler Volleyballverband Zürich

VS-RVZ
Vorstand des RVZ

VZM
Verantwortlicher Zürich-Meisterschaft

SV
Swiss Volley

Einleitung

Die Züri-Meisterschaft will es Mannschaften ermöglichen, in freier und ungezwungener Art Volleyball zu spielen. Sie soll die Freude am Spiel vor den Sieg stellen und den reglementarischen Zwang auf ein nötiges Minimum beschränken.

Die Volleyballregeln sollen vom Schiedsrichter spielfreundlich und deshalb grosszügig ausgelegt werden können und von den Spielern akzeptiert werden.

Die regionale Meisterschaft hat Vorrang vor der Züri-Meisterschaft.

Allgemeine Bestimmungen

1.1 Für die Züri-Meisterschaft gilt ausschliesslich das vorliegende Reglement, das vom VS-RVZ erlassen worden ist.

1.2 Für alle Spiele gelten die offiziellen Volleyball-Spielregeln des SV. Abweichungen werden im vorliegenden Reglement festgehalten.

1.3 Teilnahmeberechtigt sind:

a) Mannschaften aus Vereinen, Firmen, Schulen, usw. aus der Region Zürich

b) Nichtlizenzierte, max. 3 Lizenzierte (SV) der 4. und/oder 5. Liga

1.4 Tenues: Einheitliche Leibchen (Nummern sehr erwünscht – erleichtern dem Schiri das Pfeifen)

Organisation und Durchführung

2.1 Anmeldung jeweils bis Anmeldeschluss (Termin wird durch VZM festgelegt) für die entsprechende Kategorie. Spielberechtigt sind Mannschaften mit bezahltem Startgeld. Auf dem Spielfeld müssen 6 Personen sein:

Damen:
nur Damen

Herren:
nur Herren

2.2 Mannschaftsrückzug:

-
vor der Spielplansitzung: 50% des Startgeldes wird zurückerstattet

-
nach der Spielplansitzung: das Startgeld verfällt

-
während der Meisterschaft: die ausgetragenen Spiele werden nicht gewertet, das Startgeld verfällt

2.3 Modus der Meisterschaft:

Die Meisterschaft besteht aus einer Vor- und einer Rückrunde. Die teilnehmenden Mannschaften werden in Gruppen von ca. 8 Mannschaften eingeteilt.

2.4 Stärkeklassen, Auf-/Abstieg:

Es werden je nach Anzahl der gemeldeten Mannschaften 2 Stärkeklassen gebildet.

Stärkeklasse 1:
die Gruppenletzten steigen ab

Stärkeklasse 2:
die Gruppenersten steigen auf

2.5 Spieldauer:

Gespielt wird auf drei Gewinnsätze. Bei Zeitmangel gilt das Resultat bei Spielabbruch. Ein Unentschieden ist nicht möglich. Die Zeit des Spielabbruchs wird von beiden Mannschaften vor Spielbeginn festgelegt. (Wertung sinngemäss nach 2.6).

2.6 Wertung (Rangliste):

Ein gewonnenes Spiel gibt 2 Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet das bessere Satzverhältnis (Quotient) aller Spiele, bei erneutem Gleichstand das bessere Punkteverhältnis (Quotient) aller Spiele, bei erneutem Gleichstand die direkte Begegnung.
2.7 Spielplan:

Damit vom VZM ein Spielplan erstellt werden kann, wird eine Spielplansitzung durchgeführt (Termin wird durch VZM festgelegt).

2.8 Mannschaftskapitän / TrainerIn:

Sie sind die einzigen Personen, die sich vor, während und nach dem Spiel an den Schiedsrichter wenden.

2.9 Spielleitung:

Die jeweilige Heimmannschaft ist verpflichtet, einen Schiedsrichter zu stellen. Dieser muss bemüht sein, das Spiel unparteiisch zu leiten. Er darf während des Spiels nicht ausgewechselt werden, hat somit keine Spielerlaubnis. Der Schiedsrichter braucht keine Schirilizenz. Er muss jedoch von den neuen Regeln Kenntnis haben und diese auch umsetzen können.

2.10 Matchblatt:

Schreiber, Täfeler und Matchblätter (kleines) müssen von der Heimmannschaft gestellt werden.

5 Werktage nach dem Spiel muss das Matchblatt beim VZM, vollständig ausgefüllt und von Schiedsrichter, Schreiber und Mannschaftskapitänen unterschrieben, angekommen sein. Ansonsten geht das Spiel forfait verloren (3:0 mit je 25:0, 25:0, 25:0).

Je eine Kopie des Matchblattes ist für die Mannschaften bestimmt und sollte bis zum Ende der Saison aufbewahrt werden.

Schreiber und Täfeler dürfen pro Satz ausgewechselt werden.

Das Fernbleiben des Schiedsrichters vom Spiel muss auf dem Matchblatt vermerkt werden.

2.11 Spielanlage:

Die Heimmannschaft stellt folgendes zur Verfügung:

· Halle mit markiertem Volleyballfeld

· Netz mit Antennen; Höhe Herren: 2.43m, Höhe Damen: 2.24m

· offizieller Matchball (siehe Reglement SV)

· Matchblatt (kleines) und Anzeigetafel

· erhöhten Platz für Schiri (z.B. Kasten)

· Garderoben sowie Duschmöglichkeiten

· Die Halle muss für das Spiel mindestens 2 Stunden zur Verfügung stehen (30 Minuten einspielen und 1h 30 Minuten Match)

· Garderoben sollten mindestens 45 Minuten vor Spielbeginn zugänglich sein

2.12 Gebühren und Bussen:

-
Startgeld Fr. 100.— pro Mannschaft

· Fernbleiben von der Spielplansitzung zieht eine Busse nach sich, Fr. 100.—
· forfait für unentschuldigtes Fernbleiben vom Spiel

· Fr. 20.— Busse für Nichtantreten des Schiedsrichters

· Bussen sind innerhalb von 10 Tagen auf das PC-Konto 80-43244-4 des RVZ einzubezahlen

2.13 Spielverschiebungen:

Der neu angesetzte Termin muss mit schriftlichem Einverständnis des Gegners mindestens 2 Werktage vor dem ursprünglichen Termin dem VZM vorliegen.

Rechtspflege

Ein Protest kann nur gegen nachprüfbare Tatbestände (Spielberechtigung eines Spieler, Spielanlage, etc.) eingereicht werden. Schiedsrichterentscheide können nicht angefochten werden. Ein Protest muss unter Bemerkungen auf dem Matchblatt genau vermerkt werden, bevor unterschrieben ist. Ein Protest wird nach Anhören der Parteien und Zeugen innerhalb Monatsfrist entschieden. Der Beschluss wird den Parteien schriftlich zugestellt. Der Protest muss dem VZM eingereicht werden. Ein Rekurs an die RVZ-Meisterschaftskommision (RVZ-MK) ist möglich, wenn nach dem Eröffnen des Entscheids neue Tatsachen geltend gemacht werden können. Die RVZ-MK entscheidet endgültig.

Für den Rekurs gelten die Bestimmungen des RVZ-Ergänzungsreglements.

Versicherung

Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.

Das vorliegende Reglement wurde an der Sitzung des VS RVZ vom 22.08.2001 genehmigt und tritt mit Beginn der Plauschmeisterschaft 2001/2002 in Kraft. Überarbeitet vom VS RVZ am 10.06.2006 und 15.6.2007.

